
Stadtverwaltung Oberlungwitz                                       Az.: 659.1-1.1.1./wa 
 
 
 
 

1.   S a t z u n g 
 
zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst 

in der Stadt Oberlungwitz (Straßenreinigungssatzung) 
 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 21. April 
1993 (SächsGVBl. S. 301), in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 (Sächs 
GVBl. S. 55, 159), geändert durch den am 1. September 2003 in Kraft getretenen Artikel 7 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2002 (SächsGVBl. S. 333, 351)  i. V. m. § 51 Abs. 5 b und § 52 
Abs. 1 Nr. 12 und Abs. 2 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) vom 21. 
Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), in der Fassung vom 01. August 2008, hat der Stadtrat der Stadt 
Oberlungwitz in seiner Sitzung am 19. Oktober 2010 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 

 
 § 1  

 
Im § 6 wird die Wortgruppe „auf 1,50 m Breite“ ersetzt durch die Wörter „bis Straßenmitte“. 
 
 

§ 2  
 
Im § 8 Abs. 1 wird die Wortgruppe „auf 1,50 m Breite“ ersetzt durch die Wörter „bis Straßenmit-
te“. 
 
 

§ 3  
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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H  i  n  w  e  i  s 
 
nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen  
(SächsGemO) vom 21. April 1993, in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 14. Juni 1999 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 
 Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
 
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit wi-

dersprochen hat, 
 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist  
 
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
 
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist. 

 
Ist eine Verletzung nach Satz 2,  Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. 
 
 
 
 
Oberlungwitz, den 20. Oktober 2010 
 

 

 


